
Wie müssen Sie als Arbeitgeber die Energiepreis-

pauschale auszahlen und wann erfolgt die Erstattung? 

Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

die Lebenshaltungskosten - insbesondere für Energie und Lebensmittel - sind im ersten Quartal 2022 enorm 

angestiegen. Viele Menschen leiden unter den Kostensteigerungen. Um diese Belastung zumindest teilweise 

abzufedern, hat die Bundesregierung neben dem vielbeachteten 9-€-Ticket für die Monate Juni bis August u.a. 

auch die Energiepreispauschale i.H.v. 300 € eingeführt.  

Letztere wird in den meisten Fällen einmalig durch Sie als Arbeitgeber an die Arbeitnehmer ausgezahlt. Damit 

Sie durch die zusätzlichen Zahlungen nicht unnötig belastet werden, erhalten Sie die Erstattung in der Regel 

schon vor der Auszahlung! Außerdem zeigen wir Ihnen auf, in welchen Fällen Sie auf eine Auszahlung ver-

zichten können.  

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, an welche Ar-

beitnehmer Sie die Energiepreispauschale wie auszahlen müssen und welche Konsequen-

zen sich daraus für Sie ergeben.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 

Jobst-Günther Juhre 

Steuerberater 
 
André Klaas 

Steuerberater / Dipl.-Kfm. (FH) 
 

Rosenstr. 4-6 
32825 BLOMBERG 
(          (0 52 35)  96 92 0 
Fax        (0 52 35)  96 92 96 
Internet   www.juhre-klaas.de 
Email      info@juhre-klaas.de 
 

 

 Unser Portal für digitale Zusammenarbeit: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 


